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entsprechend des Erstbesatzes, zu ersetzen.
6.2 Im Bereich der öffentlichen Straße sind 6 mittelkronige Laubbäume zu pflanzen. Dabei gilt folgendes:

a) Es sollen heimische und klimaresiliente Gehölze wie beispielsweise Feldahorn (Acer campestre), Hainbuche
(Carpinus betulus), Vogelkirsche (Prunus avium), Schwedische Mehlbeere (Sorbus intermedia), Winterlinde
(Tilia cordata) gepflanzt werden.

b) Die Baumscheiben müssen eine Mindestgröße von 12 m3 betragen.
c) Die Gehölze sind artgerecht zu unterhalten und im Falle ihres Abgangs durch gleichartige Gehölze,

entsprechend des Erstbesatzes, zu ersetzen.
6.3 Innerhalb der öffentlichen Grünflächen sind 4 Baumgruppen mit je 3 Bäumen der Arten gem. Ziffer 5 b) zu

pflanzen. Auf 25% der Fläche ist eine Initialpflanzung mit standortgerechten Gehölzen und eine Kräuterwiese
mit Kraut- und Staudenfluren aus heimischen Pflanzenarten mit einer Regio-Saatgut-Mischung 1 nach FLL zu
entwickeln. Innerhalb der Wiesenfläche ist eine Fläche als temporäre Nasswiese mit sogen. Nassstellen
anzulegen. Die Kräuterwiese sollte maximal 2-mal jährlich gemäht werden. Der erste Schnitt soll aus
Artenschutzgründen nicht vor dem 15. Juni und der zweite Schnitt soll zwischen Anfang September und Anfang
Oktober erfolgen. Aufkommende Krautsäume und Stauden sind durch extensive Pflege zu fördern und
dauerhaft zu erhalten, flächendeckendes Aufkommen von Gehölzen ist bei Bedarf durch sporadischen
Pflegehieb soweit zu unterbinden, dass 75 % der Flächen unbestockt bleibt. Die Anlage einer
versickerungsoffenen Wegeführung ist zulässig. Eine Düngung sowie Ausbringung von Gülle, Jauche oder
Gärresten sind nicht zulässig. Eine Behandlung mit chemischen Pflanzenschutzmitteln ist ebenfalls nicht
zulässig.

7. Gemäß § 9 Abs. 6 BauGB wird nachrichtlich festgesetzt, dass im Gebiet des Bebauungsplans mit dem Auftreten
archäologischer Bodenfunde zu rechnen ist (Bodendenkmale gemäß § 3 Abs. 4 des Niedersächsischen
Denkmalschutzgesetzes - NDSchG). Gemäß § 10 NDSchG in Verbindung mit § 13 NDSchG bedürfen
Erdarbeiten in diesem Gebiet einer denkmalrechtlichen Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde
(Kreis- und Stadtarchäologie Gifhorn), die bei baugenehmigungspflichtigen Maßnahmen zusammen mit der
Baugenehmigung zu erteilen ist, bei genehmigungsfreien Vorhaben separat beantragt werden muss.
Mit Auflagen zur Sicherung oder vorherigen Ausgrabung muss gerechnet werden.

Bereich ohne Ein-und Ausfahrt

Sichtfeld Fuß- und Radweg
Sichtfeld Kraftfahrzeuge

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen, siehe textl. Festsetzungen Ziff. 6

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind,
siehe textl. Festsetzungen Ziff. 5

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des rechtskräftigen Bebauungsplans
"Böttelsfeld mit ÖBV"

Grünflächen

Öffentliche Grünfläche

Parkanlage mit
Regenwasserversickerungsfläche

Nachrichtliche Übernahmen
Ferngasleitung Hankensbüttel-Hohne,
außer Betrieb - verfüllt 1963

Mittelspannungsleitung, unterirdisch; erfordeliche Schutzabstände beachten
Die Lage der Leitungen ist in der Örtlichkeit zu überprüfen.

MS

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für
Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und sonstige M;aßnahmen, die dem Klimawandel
entgegenwirken

Flächen für Versorgungsanlagen,
Elektrizität / Trafo

FG -  außer Betrieb

Örtliche Bauvorschrift

Aufgrund des § 84 Abs. 3 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB in der derzeit
geltenden Fassung.

§ 1 Geltungsbereich

Diese örtliche Bauvorschrift gilt für den Geltungsbereich des Bebauungsplans "Böttelsfeld II". Die Begrenzung
ist nebenstehend dargestellt.

§ 2 Anforderungen an die Gestaltung der Dachformen

Für die Dächer der Haupt- und Nebengebäude sind nur Sattel-, Krüppelwalm-, Walm-, Zelt- und versetzte
Pultdächer mit einer Dachneigung von 15° bis 50° zulässig. Dabei dürfen untergeordneten Dachflächen, wie die
Nebenseite des Wohntrakts oder der Krüppelwalm, die festgesetzte Dachneigung von 50° überschreiten. Ein
gegeneinander versetztes Pultdach im Sinne dieser Festsetzung ist ein Dach, das von zwei horizontalen
höhenversetzten Firsten und Giebelflächen gebildet wird.
Der Krüppelwalm ist so auszubilden, dass sein Traufenpunkt nicht tiefer liegt als die halben Differenzen
zwischen First und Traufe des Hauptdaches.
Für die Nebengebäude und Garagen sind auch Flachdächer zulässig.

§ 3 Anforderung an die Gestaltung der Dachdeckung

Für die Deckung der geneigten Dächer sind nur nicht hochglänzende Dachdeckungen in den Farbreihen der
RAL-Farbtafel [...]
ROT (RAL 3009, 3011, 3013, 3016),
BRAUN (RAL 8004, 8012, 8015, 8016, 8019) und
GRAU (RAL 7016, 7021, 7022, 7024) zulässig.
Mischtöne sind zugelassen. Bei flachgeneigten Dächern und Flachdächern sind auch begrünte Dächer zulässig.
Im Sinne der Nutzung regenerativer Energien ist die Integration von Sonnenkollektoren und Solarzellen in die
Dachfläche zulässig.
Für Wintergärten und für Teile der Dachfläche sind auch Dachdeckungen aus Glas oder glasähnlichem
Kunststoff zulässig.

§ 4 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt nach § 80 Abs. 3 NBauO, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine Baumaßnahme
durchführt oder durchführen lässt, die nicht den Anforderungen der §§ 2 und 3 dieser Örtlichen Bauvorschrift
entspricht. Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße geahndet werden (§ 80 Abs. 5 NBauO).

Präambel und Ausfertigung

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 84 der Niedersächsischen
Bauordnung (NBauO) in Verbindung mit § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat
der Rat der Gemeinde diesen Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen,
sowie der Örtlichen Bauvorschrift als Satzung beschlossen.

Groß Oesingen, den 19.05.2025

 gez. Ewald Heers
 (Bürgermeister)

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am
13.12.2023 die Aufstellung des Bebauungsplanes und
der örtlichen Bauvorschrift beschlossen.

Groß Oesingen, den 22.05.2025

 gez. Ewald Heers
 (Bürgermeister)

Planunterlage
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte (Maßstab 1:1.000)
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen

Vermessungs- und Katasterverwaltung
© 2021
Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung
Niedersachsen, Regionaldirektion  Wolfsburg

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des
Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege
und Plätze vollständig nach (Stand vom Juni 2021).
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der
baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. *)
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die
Örtlichkeit ist einwandfrei möglich. *)
*) Unzutreffendes bitte streichen)

Gifhorn, den 19.05.2025

 gez. J. Erdmann Siegel
 (Öffentlich best. Verm.-Ing.)

Planverfasser
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der örtlichen
Bauvorschrift wurde ausgearbeitet von:

Dr.-Ing. W. Schwerdt
Büro für Stadtplanung
Partnerschaft mbB
Waisenhausdamm 7
38100 Braunschweig.

Braunschweig, den 20.05.25

 gez. F. Schwerdt
 (Planverfasser)

Öffentliche Auslegung
Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am
26.02.2025 den Entwürfen des Bebauungsplanes und
der örtlichen Bauvorschrift sowie den Begründungen
zugestimmt und die öffentliche Auslegung gem. § 3
Abs. 2 BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am
18.03.2025 ortsüblich bekannt gemacht.
Die Entwürfe des Bebauungsplanes und der örtlichen
Bauvorschrift sowie die Begründungen haben vom
26.03.2025 bis 28.04.2025 gem. § 3 Abs. 2 BauGB
öffentlich ausgelegen.

Groß Oesingen, den 22.05.2025

 gez. Ewald Heers
 (Bürgermeister)

Planzeichenerklärung (BauNVO 2023, PlanZV)

Art der baulichen Nutzung

Allgemeine Wohngebiete, siehe textl. Festsetzungen Ziff. 1, 3 und 4

Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Traufhöhe als Höchstmaß, siehe textl. Festsetzungen Ziff. 2

Firsthöhe als Höchstmaß, siehe textl. Festsetzungen Ziff. 2

TH1 4,5m
TH          2 7,5m

FH 9,0m

I

0,3

WA

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

nur Einzelhäuser zulässig

Baugrenze

Verkehrsflächen
Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
Fußgängerbereich

E

Textliche Festsetzungen

1. Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) ist die Mindestgröße der Baugrundstücke wie folgt festgesetzt:
a) für Einzelhäuser mit 700 m².
b) Je Wohngebäude (Einzelhaus) ist maximal eine Wohneinheit zulässig. Pro Einzelhaus ist eine zweite

Wohnung als Einliegerwohnung zulässig, wenn ihre Größe max. 40 % der realisierten jeweiligen
Gesamtgeschossfläche des Einzelhauses beträgt.

2. Höhe baulicher Anlagen:
2.1 Bezugspunkt für die Höhenangaben ist die Höhenlage der öffentlichen Verkehrsfläche im Plangebiet an dem

Punkt der Straßenbegrenzungslinie, der der Mitte der straßenzugewandten Gebäudeseite am nächsten liegt.
Steigt oder fällt das Gelände vom Bezugspunkt zur Mitte der straßenseitigen Gebäudeseite, so ist die
Normalhöhe um das Maß der natürlichen Steigung oder des Gefälles zu verändern.

2.2 Die Gebäudehöhe in den allgemeinen Wohngebieten (WA) darf eine Firsthöhe von maximal 9 m über dem
Bezugspunkt nicht überschreiten. First im Sinne der Festsetzung ist die obere Begrenzung der Dachflächen.

2.3 Die Traufhöhe TF1 in den allgemeinen Wohngebieten (WA) darf eine Höhe von maximal 4,50 m über dem
Bezugspunkt nicht überschreiten und bezieht sich auf das oberste Vollgeschoss. Die Traufhöhe TF2 gilt nur im
Zusammenhang mit der Traufhöhe TF1 und bezieht sich auf das Geschoss über dem obersten Vollgeschoss.
Hier ist eine zweite Traufe bis zu einer Höhe von max. 7,5 m über dem Bezugspunkt möglich. Traufe im Sinne
dieser Festsetzung ist die Schnittlinie der Außenflächen von Außenwand und Dachhaut.

2.4 Die maximal zulässige Höhe der baulichen Anlagen darf ausnahmsweise von technischen Anlagen, wie z. B.
Schornsteinen, Fahrstuhlaufbauten, konstruktiv bedingten Bauteilen und Lüftungsanlagen überschritten werden,
soweit die Überschreitung nicht mehr als 3,00 m beträgt und sich auf einen untergeordneten Teil der
Grundfläche beschränkt.

3. Nebenanlagen:
3.1 Gem. § 23 Abs. 5 BauNVO sind Nebenanlagen i.S. des § 14 BauNVO sowie Garagen und Carports, die nach

Landesrecht zulässig sind oder zugelassen werden können, auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen
wie folgt eingeschränkt:
Zu den öffentlichen Verkehrsflächen dürfen Garagen und Carports sowie Nebenanlagen nur innerhalb der
bebaubaren Fläche mit einem Abstand von 5,00 m zur Straßenbegrenzungslinie errichtet werden.

4. Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen
4.1 Die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB sind, soweit sie

nicht für andere zulässige Nutzungen erforderlich sind, gem. § 9 Abs. 6 BauGB i.V. § 9 Abs. 2 NBauO als
Grünflächen auszubilden. Kies- /Schotterflächen gelten nicht als Grünflächen im Sinne dieser Festsetzungen.

5 Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind
Im Bereich der von Bebauung freizuhaltenden Flächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB mit der Funktion eines
Sichtdreieckes sind Stellplätze und Garagen sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, Einfriedungen
und Bewuchs mit mehr als 0,80 m Höhe über Straßenkrone unzulässig. Hiervon ausgenommen sind
Einzelbäume mit einem Kronenansatz nicht unter 2,50 m.

6. Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Ziff. 25a BauGB
6.1 Innerhalb der Festsetzung zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist eine

Strauch-Baum-Hecke aus heimischen, klimaresilienten Gehölzen zu pflanzen, wobei Sorten und Zuchtformen
nicht zulässig sind (s. auch Pflanzliste in der Begründung). Dabei gilt Folgendes:
a) Je 2,5 m² Bepflanzungsfläche ist ein strauchartiges Gehölz wie beispielsweise Hundsrose (Rosa canina),

Schwarze Johannisbeere (Ribes nigrum), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Gemeiner Schneeball
(Viburnum opulus), eingriffliger oder zweigriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna /  Crataegus laevigata)
zu pflanzen.

b) Je 70 m² Bepflanzungsfläche ist ein baumartiges Gehölz wie beispielsweise Feldahorn (Acer campestre),
Hainbuche (Carpinus betulus), Vogelkirsche (Prunus avium), Schwedische Mehlbeere (Sorbus intermedia),
Winterlinde (Tilia cordata) zu pflanzen.

c) Die Gehölze sind artgerecht zu unterhalten und im Falle ihres Abgangs durch gleichartige Gehölze,
entsprechend des Erstbesatzes, zu ersetzen.

Im Bereich der öffentlichen Straße sind 6 mittelkronige Laubbäume zu pflanzen. Dabei gilt folgendes:

Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde hat den Bebauungsplan und die
örtliche Bauvorschrift nach Prüfung aller im
Aufstellungsverfahren vorgebrachten Stellungnahmen,
Bedenken, Anregungen und Hinweise in seiner Sitzung
am 14.05.2025 als Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB) sowie
die Begründungen beschlossen.

Groß Oesingen, den 22.05.2025

 gez. Ewald Heers
 (Bürgermeister)

Bekanntmachung und Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes und der
örtlichen Bauvorschrift ist gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1
BauGB am 28.05.2025 im Amtsblatt für den
Landkreis  Gifhorn Nr. 5/25 bekannt gemacht worden. In
der Bekanntmachung ist ein Hinweis auf § 215 Abs. 2
BauGB erfolgt.
Der Bebauungsplan und die örtliche Bauvorschrift sind
damit gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB am
28.05.2025  in Kraft getreten.

Groß Oesingen, den 16.06.2025

 gez. Ewald Heers
 (Bürgermeister)

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der
Satzung ist die Verletzung von Vorschriften gemäß § 214
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2
BauGB beim Zustandekommen der Satzung nicht
geltend gemacht worden.

Groß Oesingen, den ........................

...........................................................
 (Bürgermeister)

AH 04.2025
AH 02.2025
AH 12.2024
AH 10.2023

970/594

Gemeinde Groß Oesingen

Böttelsfeld II
mit örtlicher Bauvorschrift

Bebauungsplan
In Kraft getretene Fassung

© OpenStreetMap - Mitwirkende

 Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen, 
© (2021) Dr.-Ing. W. Schwerdt   Büro für Stadtplanung Partnerschaft mbB - Waisenhausdamm 7 - 38100 Braunschweig

Es wird festgestellt und hiermit beglaubigt,
dass die Abschrift des Bebauungsplanes und
der Örtlichen Bauvorschrift mit der vorgelegten
Urschrift übereinstimmt.

Groß Oesingen, den ...................

..........................
(Bürgermeister)
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